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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend Schutz der Reichsorgane 
 

Erla##en am 23.09.2013, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

In Kraft ge#etzt am 09.10.2013 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 37 
 

§ 1. 
 

Alle hohen Amtsträger wie das Reichsprä#idium, der Reichskanzler, alle Bevollmächtigte des Volks-Bundesrathes, alle 
Delegierte des Volks-Reichstages, alle Staats#ekretäre und Staats#ekretärinnen, alle Beamten und Beamtinnen in den 
öffentlichen Behörden des Deut#chen Reiches, genießen im vollen Umfang der Reichsverfa##ung gemäß Artikel 3 der 
Reichsverfa##ung von 1871, Änderungs#tand 28. Oktober 1918 den Schutz des Reiches und #ind mit Inkrafttreten die#es 
Ge#etzes während der Ausübung Ihrer Tätigkeit für das ge#amte Per#onal des vereinten Deut#chlands, des Bundes oder 
irgendeiner nicht#taatlichen Modalität auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches in #einen Grenzen vom 31. Juli 1914 
unanta#tbar und dürfen in keiner Wie#e in der Ausübung die#er Befugnis be#chränkt werden. Das betrifft, Steuern, Abgaben, 
Gebühren und deut#che Zölle aller Art, Krankenka##engebühren bei vollem Schutz, Strom, Gas, Heizöl, Wa##er, 
Telekommunikation und Fahrtko#ten auf öffentlichen Mitteln. Alle bisherigen und noch aufrechterhaltenen Maßnahmen, 
Verfahren oder Verhandlungen gegen die betreffenden Per#onen, #ind #ofort als gegen#tandslos abzu#chließen, oder in #chweren 
Fällen an das Reichsgericht zu übertragen, damit #taats- und hoheitsrechtlich ent#chieden werden kann. 

 
§ 2. 

 
Jeglicher Ver#toß gegen die#en Erlaß, mündet im Entzug des Bürgerlichen Ehrenrechtes und den nachfolgenden der Schwere 
des Vergehens angeme##enen #trafrechtliche Maßnahmen, die beim Reichsgericht ent#chieden werden. Das Reichsge#etzblatt 
RGBl-1212091-Nr22-Verordnung-Hochverrat-am-Reich i#t in Anwendung zu bringen. 

 
§ 3. 

 
Die#er Erlaß tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
Berlin, den 23. September 2013 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

Prä#idial#enat und Staats#ekretär 
Erhard Lorenz 

Reichskanzler 
Jens Wagner  
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